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Die Tagesordnung umfasst folgende Punkte:

1. Begrüßung

2. Totengedenken 

3. Ehrungen

4. Bericht des Präsidiums über das Geschäftsjahr 2022

5. Bericht des Vereinsbeirats über das Geschäftsjahr 2022

6. Bericht des Vorstandes der VfB Stuttgart 1893 AG über das Geschäftsjahr 2022

7.  Anträge des Mitglieds Cornelia Gerstung sowie der Mitglieder Christoph Burandt,  

Hans Dürr, Andreas Waldner und Monica Wüllner auf Abwahl des Präsidenten 

8. Mitgliederanträge auf Abwahl von zwei Vereinsbeiratsmitgliedern 

 a.  Antrag der Mitglieder Christoph Burandt, Hans Dürr und Monica Wüllner  

auf Abwahl des Vereinsbeiratsmitglieds Dr. Marc Nicolai Schlecht

 b.  Antrag der Mitglieder Christoph Burandt, Hans Dürr, Andreas Waldner und Monica Wüllner  

auf Abwahl des stellvertretenden Vorsitzenden des Vereinsbeirats Prof. Dr. André Bühler 

9. Allgemeine Aussprache

10. Entlastung des Präsidiums für das Geschäftsjahr 2022 im Wege der Einzelentlastung

11. Entlastung des Vereinsbeirats für das Geschäftsjahr 2022 im Wege der Einzelentlastung

12. Nachwahl von zwei Mitgliedern für den Vereinsbeirat

13.  Anträge des Präsidiums auf Vorschlag der Satzungskommission zu Satzungsänderungen gemäß Anlage 

(siehe Seiten 4-6 der Einladung zur Mitgliederversammlung vom 28. Juli 2023) 

 a.  Änderung von § 13 Abs. 6 der Satzung  

(Veröffentlichung ergänzende Tagesordnung)

 b.  Einfügung eines neuen § 13 Abs. 9 der Satzung  

(Mitgliederversammlung in hybrider oder virtueller Form)

TAGESORDNUNGTAGESORDNUNG

Liebe Mitglieder,

heute übersenden wir Euch die ergänzende Tagesordnung für unsere Mitgliederversammlung 

AM  10. SEPTEMBER 2023, 13 UHR,  
IN DER MHPARENA, MERCEDESSTRASSE 87, 70372 STUTTGART. 

Die Tagesordnung wurde um Anträge ergänzt, die uns aus dem Mitgliederkreis innerhalb der von  
der Satzung vorgesehenen Frist  erreicht haben. Inhaltlich geht es um diverse Satzungsänderungen sowie  

Abwahlanträge gegen den Präsidenten und zwei Mitglieder des Vereinsbeirats. Das Präsidium hat entschieden,  
alle form- und fristgerecht eingegangenen Anträge auf die Tagesordnung zu setzen und damit Euch,  

den Mitgliedern, die Entscheidung hierüber zu  überlassen, auch wenn das Präsidium nicht alle Anträge unterstützt.

ERGÄNZENDE TAGESORDNUNG  
ZUR MITGLIEDERVERSAMMLUNG AM 10. SEPTEMBER 2023

 c.  Änderung von § 16 Abs. 3 Satz 5 lit. b) bb) und § 18 Abs. 3 der Satzung  

(Mindestmitgliedschaft für passives Wahlrecht)

 d.  Änderung von § 16 Abs. 3 Satz 5 lit. b) und § 18 Abs. 2 der Satzung 

(Präzisierung Bewerbungsprozess Präsidium und Vereinsbeirat)

14. Anträge von Mitgliedern auf Satzungsänderungen

 a.  Antrag des Mitglieds Michael Reichl auf Änderung von § 16 Abs. 3 der Satzung  

(Wahlverfahren für Präsidiumsmitglieder) 

 b.  Antrag der Mitglieder Michael Reichl und Holger Rothbauer auf Einfügung eines neuen § 21 Abs. 4 

der Satzung (einmalige Amtszeitverlängerung des Präsidiums zur Entzerrung der Wahlen) 

 c.  Antrag des Mitglieds Michael Reichl auf Änderung der §§ 12 Abs. 4 und 18 Abs. 6 der Satzung 

(Amtszeitbegrenzung Vereinsbeirat) 

 d.  Antrag des Mitglieds Michael Reichl auf Änderung der §§ 12 Abs. 4 und 16 Abs. 3 und 7 der Satzung 

(Amtszeitbegrenzung Präsidiumsmitglieder) 

 e.  Antrag des Mitglieds Michael Reichl auf Änderung der §§ 12 Abs. 4 und 16 Abs. 3 und 7 der Satzung 

(Amtszeitbegrenzung Präsident)  

 f.   Antrag der Mitglieder Michael Reichl und Holger Rothbauer auf Einfügung neuer §§ 12 Abs. 2, 19 

und 20 der Satzung sowie diverser Folgeänderungen (Einführung eines Wahlausschusses) 

 g.  Antrag der Mitglieder Christoph Burandt, Hans Dürr, Andreas Waldner und Monica Wüllner auf 

Änderung der §§ 14, 16, 17 und 18 der Satzung (Änderungen Zusammensetzung und Wahl von 

Präsidium und Vereinsbeirat) 

15. Sonstiges

Die Anträge der Mitglieder sind auf den folgenden Seiten wiedergegeben. Zu den Satzungsänderungsanträgen 
findet Ihr dort jeweils eine Stellungnahme des Präsidiums sowie bei den Abwahlanträgen eine Stellungnahme 
des Betroffenen und des Vorsitzenden des Vereinsbeirats bzw. des Präsidiums.

Im Übrigen verweisen wir auf die Einladung zur Mitgliederversammlung vom 28. Juli 2023 und  
den darin enthaltenen weiteren Informationen, insbesondere zu den nunmehr unter TOP 13 von  
Vereinsseite vorgeschlagenen Satzungsänderungen. 

Mit dunkelroten Grüßen

Claus Vogt | Rainer Adrion | Christian Riethmüller
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TOP  7.   Anträge des Mitglieds Cornelia Gerstung sowie der Mitglieder Christoph Burandt,  
Hans Dürr, Andreas Waldner und Monica Wüllner auf Abwahl des Präsidenten
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Stellungnahme des Vorsitzenden des Vereinsbeirats Rainer Weninger

Ein Antrag auf Abwahl des Präsidenten oder eines Präsidiumsmitglieds ist ein außergewöhnlicher Vorgang, 
der erhebliche Folgen für den Verein haben kann. Ein solcher Antrag sollte daher schwerwiegende Gründe 
wie außerordentliche, belegbare Satzungsverstöße oder grobe Pflichtverletzungen bei der Amtsführung des 
betreffenden Präsidiumsmitglieds zur Grundlage haben, die dazu führen, dass dem VfB Stuttgart 1893 e.V. 
durch die Weiterführung des Amtes erheblich geschadet wird. In diesem Fall sollen und müssen die 
Mitglieder des Vereins eingreifen. 
  
Eine solche Basis für die Anträge ist nicht erkennbar. Die Antragssteller bringen eine klare Unzufriedenheit 
zu verschieden Punkten zum Ausdruck. Allerdings werden viele Sachverhalte unvollständig dargestellt, 
Vermutungen oder eigene Einschätzungen abgegeben. Diese sollten aber in erster Linie Gegenstand der 
üblichen offenen Aussprache sein.  

Um sich nicht dem Vorwurf von Intransparenz oder Mangel an demokratischem Verständnis auszusetzen, 
hat das Präsidium die Anträge dennoch auf die Tagesordnung gesetzt, um die Meinung der Mitglieder 
einzuholen. Dieses Vorgehen wird begrüßt. Im Einzelnen zu den aufgeführten Gründen:

Vorwurf der Unruhe in den Gremien, Personalfluktuation
Die geschilderte Fluktuation entspricht den Tatsachen. Aber jede Veränderung in den Gremien oder auf 
personeller Ebene in e.V. und AG hat jeweils eigene Gründe. Diese ausschließlich der Amtsführung des 
Präsidenten anzulasten, ist eine unbelegte Meinungsäußerung der Antragsteller. Ungeplante 
Personalwechsel oder Rücktritte sind meist sehr vielschichtig. Positionen beim VfB Stuttgart werden 
entweder durch Wahlen oder durch Gremienbeschlüsse besetzt und auch wieder abberufen, sie sind nie  
die Entscheidung eines Einzelnen. 

Besetzung und Vergütung des Aufsichtsrats
Die Besetzung des Aufsichtsrats der VfB Stuttgart 1893 AG obliegt der Hauptversammlung  
der VfB Stuttgart 1893 AG. In dieser hält der VfB Stuttgart 1893 e.V. die bestimmende Mehrheit.  
Das Stimmverhalten muss im Präsidium vorab beschlossen werden. Dies ist auch in diesem Fall so erfolgt, 
sodass die Aufsichtsratsbesetzung der VfB Stuttgart 1893 AG zu jeder Zeit satzungs- und rechtskonform  
zu Stande gekommen ist. Weitere Erläuterungen in dem Zusammenhang in den Anträgen sind reine 
Mutmaßungen. Das Thema Fan-Vertreter ist im Verein nicht definiert. Auch in der Vergangenheit gab  
es hierzu keinen legitimierenden Prozess. 

Der Hauptversammlung der VfB Stuttgart 1893 AG steht es frei, die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder 
zu prüfen und sich Gedanken über eine mögliche Anpassung zu machen. Das ist in jeder Aktiengesellschaft 
ein üblicher und wiederkehrender Vorgang. 

Mitgliedervorteile
Das Präsidium stellt gemeinsam den Finanzplan auf und trifft die Entscheidungen zu Mitgliederaktionen. 
Diese wiederum unterliegen strengen steuerlichen Vorgaben. Die Umwandlung der Vereinszeitschrift  
in elektronisches Magazin ist aus ökologischer und finanzieller Hinsicht transparent begründet worden. 
Auch die Druckversion der Einladung für die Mitgliederversammlung ist aus diesen Gründen auf das 
notwendigste Maß reduziert worden. VVS-Ticket und Verzehrgutschein waren in der Vergangenheit 
Ausnahmen. An der diesjährigen Mitgliederversammlung wird versucht, bei einigen Angeboten optimierte 
Preise anzubieten. Dies stellt für den Verein die bessere Lösung dar. 
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Datenschutz
Die Nennung von Jubiläen und Geburtstagen in der Mitgliederzeitschrift hat Tradition und ist Bestandteil 
unseren Vereinslebens. Mitglieder, die dies nicht wünschen, können ihrer Nennung jederzeit widersprechen. 
Die Datenschutzbeauftragte des VfB Stuttgart 1893 e.V. hat diese Praxis 2022 geprüft und keine Bedenken 
dazu geäußert.

Kommunikation
Die geschilderten Punkte geben die Meinung, Empfindung und Erwartungshaltung der Antragstellerin 
wieder. Eine objektive Verfehlung des Präsidenten ist nicht zu erkennen.

Gemeinnützigkeit und Nachhaltigkeit
Der angesprochene Charterflug ist von der VfB Stuttgart 1893 AG gebucht worden. Der Präsident und das 
Präsidium haben hierzu keine Entscheidung getroffen. Der VfB Stuttgart 1893 e.V. hat keine Kosten 
getragen und die Gemeinnützigkeit nie gefährdet.

Dass Präsidium und Vereinsbeirat während einer Klausurtagung und bei einer Sitzung auf  
eine Moderatorin zurückgegriffen haben, ist ein Beleg für den professionellen und ernsthaften Umgang  
mit solchen Besprechungen. Weder rechtlich noch organisatorisch ist dies zu beanstanden.

Mitgliederausschuss
Das Präsidium kann Mitgliederausschüsse benennen, aber auch wieder einstellen.  
Einzige Ausnahme ist der Fanausschuss, dieser ist in der Satzung vorgegeben. Für mehrere Themengebiete  
im Club wurden Projektgruppen vom Präsidium ins Leben gerufen. Diese wurden und werden auch  
mit Mitgliedern des Vereins besetzt. Für diesen Vorwurf sehen wir daher keine Grundlage.

Datenaffäre
Die so genannte Datenaffäre haben die damaligen Verantwortlichen und der Präsident von ihren 
Vorgängern übernommen und eine weitgehende Aufklärung in Zusammenarbeit mit den Behörden 
angestoßen. Für alle Zuständigen war dies eine ungewöhnliche und schwierige Herausforderung.  
Der VfB Stuttgart 1893 e.V. konnte die Affäre dennoch ohne finanziellen Schaden 2021 abschließen.  
Das gesamte Vorgehen wurde am 15. März 2021 auf der Homepage des VfB Stuttgart zum Nachlesen 
detailliert veröffentlicht und auf der Mitgliederversammlung im Juli 2021 ausführlich vorgestellt.  
Schwerer Schaden ist nicht durch die Aufklärung oder die mediale Begleitung, sondern durch das 
Nicht-Einhalten der Datenschutzgesetze entstanden – vor der Amtszeit von Claus Vogt. Der Präsident und alle 
aktuellen Gremienmitglieder wurden mit deutlichem Ergebnis auf der Mitgliederversammlung 2021 entlastet.

Sponsoren
Dass sich einzelne Firmen zurückziehen, neue hinzukommen oder vorhandene Partner sich für ein größeres 
oder kleineres Engagement im Sponsoring eines Bundesligisten entscheiden, ist ein normaler Vorgang. 
Festzustellen ist, dass die Sponsoringeinnahmen des VfB sowohl in der AG als auch im e.V. entgegen der 
wirtschaftlichen Gesamtsituation in den vergangenen Monaten deutlich gewachsen sind. Sponsoring- und 
Werbeaktivitäten werden allerdings von der VfB Stuttgart 1893 AG und nicht vom Präsidenten oder dem 
Präsidium durchgeführt. So auch die Akquise des neuen Trikotsponsors.

Vorwurf des fehlerhaften Verhaltens bzw. mutmaßlicher Satzungsverstöße in Bezug auf  
die Vereinsbeiräte Prof. Dr. André Bühler und Dr. Marc-Nicolai Schlecht
Das Präsidium ist seiner Pflicht vollumfänglich nachgekommen, indem es seine Entscheidung auf Basis 
rechtlicher Beurteilungen und in Kenntnis sämtlicher Unterlagen und Zusammenhänge getroffen und den 

Mitgliedern kommuniziert hat. In dem externen Gutachten sind Zusammenhänge falsch beschrieben und 
dadurch Schlussfolgerungen unrichtig. 

Liebe Mitglieder, 
die Anträge wurden mit Sorgfalt inhaltlich bewertet. Zu allen dargelegten Gründen wurde der aktuelle 
Sachstand objektiv beschrieben. Zusammenfassend kann festgestellt werden:  

Eine grobe Pflichtverletzung, ein Satzungsverstoß (VfB Stuttgart 1893 e.V./VfB Stuttgart 1893 AG) 
oder das Missachten von Gesetzen ist nicht gegeben.

Rainer Weninger
Vorsitzender des Vereinsbeirat VfB Stuttgart 1893 e.V.

Stellungnahme des Präsidenten Claus Vogt

Liebe VfB-Mitglieder,

zunächst einmal freue ich mich darüber, möglichst viele von euch bei der Mitgliederversammlung begrüßen 
zu dürfen. Inhaltlich wird vom Vorsitzenden des Vereinsbeirats zu diesen Anträgen bereits alles Notwendige 
geschrieben. Darüber hinaus erlaube ich mir zwei persönliche Anmerkungen.

1. Zum Antrag von Christoph Burandt, Christoph Burandt, Hans Dürr,  
Andreas Waldner und Monica Wüllner
Die Vorwürfe sind allesamt rein persönlicher Natur, veraltet oder nicht belegt. Sie drehen sich dennoch um 
Themen, über die man innerhalb eines Vereins diskutieren kann. Auch mit mir. Das Präsidium hat der 
Initiative deshalb bereits im April angeboten, sich zu treffen und so, wie es in einem Verein üblich sein 
sollte, in den direkten Austausch zu gehen. Dadurch hätte man unterschiedliche Auffassungen, vor allem 
aber falsche Annahmen der Antragsteller, besprechen und ausräumen können. Die Initiative hat dies 
abgelehnt und mitteilen lassen, nur über ihre Anwälte mit dem VfB kommunizieren zu wollen. Dies bedauere 
ich. Für mich ist es nicht nachvollziehbar, warum man mit unzutreffenden Anschuldigungen einen Antrag  
auf Abwahl einbringt, statt sich mit der Materie, um die es geht, sowie mit der betroffenen Person ernsthaft 
und persönlich auseinanderzusetzen.

2. Zum Antrag von Cornelia Gerstung.
Das Präsidium hat Frau Gerstung bereits im August 2022 ausführlich schriftlich zum Thema „Dunkelrot“ 
geantwortet. Wir haben den Finanzplan dargelegt und im Detail vorgerechnet, dass der Druck und der 
Postversand unserer Vereinszeitschrift nicht nur ein Minusgeschäft ist, sondern auch nicht nachhaltig. Wir 
haben auch zu anderen Themen immer wieder schriftlich und persönlich Rede und Antwort gestanden und 
werden dies in der offenen Aussprache am 10. September selbstverständlich wieder tun. Grundlage für die 
Abwahl eines von den Mitgliedern gewählten Präsidenten sind die in dem Antrag vorgebrachten, 
unzutreffenden Vorwürfe sowie Meinungsäußerungen indes nicht. Das gilt konkret für mich persönlich, aber 
es würde auch für jedes andere Gremienmitglied des VfB gelten.

Claus Vogt, Präsident des VfB Stuttgart 1893 e.V.
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TOP 8. Mitgliederantrag auf Abwahl von zwei Vereinsbeiratsmitgliedern

a.  Antrag der Mitglieder Christoph Burandt, Hans Dürr und Monica Wüllner  
auf Abwahl des Vereinsbeiratsmitglieds Dr. Marc Nicolai Schlecht
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Stellungnahme des Vereinsbeiratsmitglieds Dr. Marc Nicolai Schlecht

Der Antrag an die Mitgliederversammlung auf Abberufung meiner Person ist inhaltlich falsch. Ich war zu keiner Zeit 
haupt-, neben-, oder ehrenamtlich für die VfB Stuttgart 1893 AG als Torhütertrainer tätig. Demzufolge existiert 
keine mündliche oder gar schriftliche Vereinbarung zu einer solchen angeblichen Tätigkeit oder Funktion.  
Diese wurde explizit von der etatmäßigen Torwarttrainerin ausgeübt. Wie das gesamte Trainerteam wurde sie mit 
einem entsprechenden Vertrag ausgestattet.

Weder auf der Homepage des VfB Stuttgart oder des VfB Obertürkheim, noch auf Mannschaftslisten,  
in Protokollen oder sonstigen Dokumenten wurde ich als Torhütertrainer ausgewiesen oder bezeichnet.  
Auch Autogrammkarten gab es für mich nicht – im Gegensatz zu allen Mitgliedern des Trainerteams. 

Den meisten ist bekannt, dass ich selbst als Torhüter auf professionellem Niveau Fußball gespielt habe. Dass ich 
deshalb die mir freundschaftlich verbundene Torhütertrainerin oder den Chefcoach (gegen den ich einst selbst auf 
dem Platz stand) auf Nachfrage hier und da mit meinem fachlichen Rat unterstütze, ist eine Gefälligkeit und sollte 
unter Sportlern und Sportlerinnen selbstverständlich sein. Daraus einen angeblichen Satzungsverstoß zu 
konstruieren, ist unlauter.

Seine „Nachweise“ speist der Antragsteller ausschließlich aus einem Internetforum, das den unseriösen Blogbeitrag 
des angeblichen Sebastian Müller (Deutscher Fußballblog: Das System Claus Vogt) vom März 2023 wörtlich zitiert. 
Dabei verweist er u.a. auf das sogenannte Luther-Gutachten vom Herbst 2022. Dieses Gutachten befasst sich 
jedoch in keinem Wort mit einer angeblichen Tätigkeit als Torhütertrainer. Der angebliche Beleg ist insofern eine 
reine Erfindung.

Richtig ist: Mein Twitter- Profil trägt u.a. die Bezeichnung „TW-Trainer @VfB_Frauen e.V.“. Die Begründung hierfür 
lautet, dass ich Torwarttrainer der VfB Stuttgart Damen-2-Mannschaft bin, die im VfB e.V. angesiedelt ist. Mit der 
ersten Damenmannschaft und der VfB AG hat das nichts zu tun, daher auch die exakte Bezeichnung „VfB e.V.“. 
Diese ehrenamtliche Tätigkeit ist kein Satzungsverstoß.

Marc Nicolai Schlecht, Vereinsbeirat

Stellungnahme des Präsidiums 

Das Präsidium hat den Verdacht eines Satzungsverstoßes durch das Vereinsbeiratsmitglied Dr. Marc Nicolai 
Schlecht geprüft. Das Ergebnis der Prüfung, die auf Grundlage interner und externer rechtlicher Einschätzungen 
erfolgte, wurde am 24. November 2022 auf der Vereinswebseite vfb.de veröffentlicht. Der im Antrag erhobene 
Vorwurf, Herr Dr. Schlecht sei als Torwarttrainer in der VfB Stuttgart 1893 AG tätig gewesen, wurde als falsch 
bewertet. Herr Dr. Marc Nicolai Schlecht hat demnach keinen Satzungsverstoß begangen. Der Abwahlantrag ist 
dementsprechend unbegründet.

TOP 8. Mitgliederantrag auf Abwahl von zwei Vereinsbeiratsmitgliedern

b.  Antrag der Mitglieder Christoph Burandt, Hans Dürr, Andreas Waldner und Monica Wüllner  
auf Abwahl des stellvertretenden Vorsitzenden des Vereinsbeirats Prof. Dr. André Bühler
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Stellungnahme des stellvertretenden Vorsitzenden des Vereinsbeirats  
Prof. Dr. André Bühler 

Die Antragsteller behaupten, dass ich in meiner Funktion als Direktor des Deutschen Instituts 
für Sportmarketing „in wirtschaftlich erheblichem Umfang in vertraglichen Beziehungen im 
Bereich Vermarktung zu mehreren Vereinen oder Tochtergesellschaften der Lizenzligen bzw. 
deren Muttervereinen oder mit diesen Vereinen oder Gesellschaften verbundenen Unternehmen 
[stehe] und deshalb lt. §12, Abs. 7 VfB-Satzung nicht Mitglied des Vereinsbeirats sein“ könne. 

Diese Behauptung ist falsch. Das Deutsche Institut für Sportmarketing stand und steht seit meiner Wahl  
zum Vereinsbeirat im Dezember 2017 – und auch schon weit davor – mit keinem Verein oder sonstigen 
Gesellschaftsformen der Deutschen Fußball Liga (DFL) in vertraglichen Beziehungen. Folglich liegt auch  
kein Verstoß gegen §12, Abs. 7 unserer Satzung vor.

Die Antragsteller behaupten zudem, dass ich in meiner Funktion als Akademischer Leiter des sogenannten  
VfB Master gegen § 12, Abs. 8 unserer Satzung verstoße, der eine ehrenamtliche oder bezahlte Tätigkeit oder 
Funktion innerhalb der VfB Stuttgart 1893 AG oder deren Tochtergesellschaften für Gremienmitglieder des  
VfB Stuttgart 1893 e.V. ausschließt. Auch diese Behauptung der Antragsteller ist falsch. 

Die VfB Bildungsakademie (vormals: VfB Akademie) ist keine Bildungseinrichtung, sie selbst kann also keine 
Studiengänge anbieten. Schon aufgrund dieser Tatsache kann ich gar nicht als Akademischer Leiter für die  
VfB Bildungsakademie tätig sein. Tatsächlich ist die VfB Bildungsakademie ein Bildungsnetzwerk, das 
Kooperationen mit unterschiedlichen Hochschulen unterhält. Einer dieser Bildungspartner ist die Hochschule 
Nürtingen, an der ich als Professor für Marketing und Sportmanagement beschäftigt bin. An der Hochschule in 
Nürtingen (HfWU) bieten wir bzw. die Weiterbildungsakademie der Hochschule nach §33 Landeshochschulgesetz 
mehr als 20 berufsbegleitende Weiterbildungsprogramme an. Eines dieser Programme ist ein berufsbegleitendes 
MBA-Programm im Bereich Leadership, Sportmanagement und Nachhaltigkeitsmanagement. 

Dieses Studienprogramm wird unter dem Label „VfB Master“ angeboten und beworben. Die VfB Stuttgart 1893 AG 
räumt hierfür über eine Kooperationsvereinbarung der Weiterbildungsakademie an der HfWU u.a. das Recht zur 
Nutzung des Labels „VfB Master“ ein. Inhaltlich beteiligt sich der VfB Stuttgart an dem MBA-Programm, etwa 
durch Gastvorträge von VfB-Funktionären oder durch Bereitstellung von Räumen für ausgewählte 
Lehrveranstaltungen. Das Studienprogramm gehört dennoch vollumfänglich zur Hochschule Nürtingen bzw. zur 
hochschuleigenen Weiterbildungsakademie, ist durch die Hochschule Nürtingen akkreditiert und wird dort auch 
organisiert und durchgeführt. Das Teilnehmer- und Qualitätsmanagement liegt ganz bei der HfWU bzw. der 
hochschuleigenen Weiterbildungsakademie, die auch den MBA-Titel verleiht. 

Was meine Person betrifft, so fungiere ich zusammen mit Prof. Nufer als Akademischer Leiter des Programms  
„VfB Master“, wir organisieren also das Studienprogramm für die Weiterbildungsakademie an der HfWU. Dieser 
Umstand wurde stets transparent gemacht, unter anderem in unterschiedlichen Pressemitteilungen und auf der 
Website der HfWU. Zwischen uns als Akademischen Leitern und der VfB Bildungsakademie bzw. der VfB Stuttgart 
1893 AG besteht keine vertragliche Beziehung. Diese Tatsache und die klare organisatorische Trennung zwischen 
mir und der VfB Bildungsakademie und somit auch der VfB Stuttgart 1893 AG führt den Vorwurf, ich würde für die 
VfB Stuttgart 1893 AG eine ehrenamtliche oder bezahlte Tätigkeit ausüben und damit als Vereinsbeirat gegen 
unsere Satzung verstoßen, ad absurdum.  

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass der eingereichte Abwahlantrag gegen meine Person auf falschen 
Behauptungen basiert. Ich begrüße es sehr, dass sich das Präsidium dennoch dazu entschieden hat, den 
Abwahl antrag auf die Tagesordnung zu setzen. Ich freue mich über die Gelegenheit, mich auf der 
Mitgliederversammlung am 10. September 2023 persönlich zu erklären und zu den Hintergründen dieses Antrags 
Stellung zu nehmen.

Stellungnahme des Präsidiums

Das Präsidium hat den Verdacht eines Satzungsverstoßes durch das Vereinsbeiratsmitglied  
Prof. Dr. André Bühler geprüft. Das Ergebnis der Prüfung, die auf Grundlage interner und externer 
rechtlicher Einschätzungen erfolgte, wurde am 24. November 2022 auf der Vereinswebseite vfb.de 
veröffentlicht. Herr Prof. Dr. André Bühler hat demnach keinen Satzungsverstoß begangen.  
Der Abwahlantrag ist dementsprechend unbegründet.
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TOP 14. Anträge von Mitgliedern auf Satzungsänderungen

a.  Antrag des Mitglieds Michael Reichl auf Änderung von § 16 Abs. 3 der Satzung 
(Wahlverfahren für Präsidiumsmitglieder) 

 Stellungnahme des Präsidiums zu dem Antrag von Michael Reichl

Mit Wegfall der Bildung von Wahlpaaren für jede Position im Präsidium erhielten die Mitglieder für ihre Wahl auf 
der Mitgliederversammlung mehr Gestaltungsfreiheit bei der personellen Zusammensetzung des Präsidiums. 
Allerdings entfällt dann auch die Steuerungsfunktion des Vereinsbeirats, der bei der Paarbildung immer darauf 
geachtet hat, die notwendige Vielfalt der Fähigkeiten im Präsidium, z.B. Finanzkompetenz, Sportkompetenz usw., 
sicherzustellen. Damit wären die durch den Vereinsbeirat vorgeschlagenen Kandidatinnen und Kandidaten noch 
stärker gefordert, ihre Kompetenzen und ihre fachliche Eignung gegenüber den Mitgliedern aktiv darzulegen und 
es obliegt dann der Mitgliederversammlung, durch ihre Wahl diese erforderliche Vielfalt sicherzustellen.

Das Präsidium unterstützt diesen Satzungsänderungsantrag.

TOP 14. Anträge von Mitgliedern auf Satzungsänderungen

b.  Antrag der Mitglieder Michael Reichl und Holger Rothbauer auf Einfügung eines  
neuen § 21 Abs. 4 der Satzung (einmalige Amtszeitverlängerung des Präsidiums  
zur Entzerrung der Wahlen) 

 Stellungnahme des Präsidiums zu dem Antrag von Michael Reichl und Holger Rothbauer

Mit der einmaligen Verlängerung der Amtszeit des Präsidiums um ein Jahr werden die Wahlen von Präsidium 
und Vereinsbeirat in verschiedene Jahre gelegt. Dies vermeidet Mammut-Mitgliederversammlungen und gibt 
den Kandidaten mehr Raum für die persönliche Vorstellung.

Das Präsidium unterstützt diesen Satzungsänderungsantrag.
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TOP 14. Anträge von Mitgliedern auf Satzungsänderungen

c.  Antrag des Mitglieds Michael Reichl auf Änderung der §§ 12 Abs. 4 und 18 Abs. 6 der Satzung  
(Amtszeitbegrenzung Vereinsbeirat) 

TOP 14. Anträge von Mitgliedern auf Satzungsänderungen

d.  Antrag des Mitglieds Michael Reichl auf Änderung der §§ 12 Abs. 4 und 16 Abs. 3 und 7 der Satzung 
(Amtszeitbegrenzung Präsidiumsmitglieder) 
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 Stellungnahme des Präsidiums zu den Anträgen TOP 14 c., d. und e. von Michael Reichl

Durch die Anträge auf Begrenzung der Amtszeit werden dem einzelnen Mitglied und der 
Mitgliederversammlung verschiedene Rechte genommen. Die Mitglieder können bei Unzufriedenheit 
jederzeit die Amtsinhaber abwählen bzw. bei der nächsten turnusmäßigen Wahl nicht wieder wählen, sodass 
eine starre Begrenzung der Amtszeit nicht nötig ist.

Das Präsidium sieht mehr Risiko als Chance bei diesen Anträgen. Grundsätzlich sind heute 
Amtszeitbegrenzungen üblich, wenn die „Macht“ in einer einzelnen Person gebündelt ist.

Das Präsidiums lehnt den Satzungsänderungsantrag in dieser Form daher ab, unterstützt allerdings, 
dass die Mitgliederversammlung als oberstes Organ hierüber diskutiert und abstimmt.

TOP 14. Anträge von Mitgliedern auf Satzungsänderungen

e.  Antrag des Mitglieds Michael Reichl auf Änderung der §§ 12 Abs. 4 und 16 Abs. 3 und 7 der Satzung 
(Amtszeitbegrenzung Präsident)  
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TOP 14. Anträge von Mitgliedern auf Satzungsänderungen

f.   Antrag der Mitglieder Michael Reichl und Holger Rothbauer auf Einfügung 
neuer §§ 12 Abs. 2, 19 und 20 der Satzung sowie diverser Folgeänderungen  
(Einführung eines Wahlausschusses) 
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TOP 14. Anträge von Mitgliedern auf Satzungsänderungen

g.   Antrag der Mitglieder Christoph Burandt, Hans Dürr, Andreas Waldner und Monica Wüllner  
auf Änderung der §§ 14, 16, 17 und 18 der Satzung (Änderungen Zusammensetzung und Wahl von 
Präsidium und Vereinsbeirat) 

 Stellungnahme des Präsidiums zu dem Antrag von Michael Reichl und Holger Rothbauer

Die Bildung eines neuen Wahlausschusses eliminiert zwar bestehende Schwächen in der Satzung, würde aber 
zugleich in der jetzigen Form neue Schwächen einbauen. Das Präsidium sieht bei diesem Antrag mehr Risiko als 
Chance

Das Präsidium lehnt den Satzungsänderungsantrag in dieser Form daher ab, unterstützt allerdings, dass 
die Mitgliederversammlung als oberstes Organ hierüber diskutiert und abstimmt.

Das Präsidium empfiehlt, dass die Antragsteller in den inhaltlichen Austausch mit der 
Satzungskommission treten, um gemeinschaftlich einen tragfähigen und belastbaren 
Satzungsänderungsantrag zu entwerfen, der auf der Mitgliederversammlung 2024 abgestimmt wird.

Wichtig: Zudem weist das Präsidium ausdrücklich darauf hin, dass dieser Antrag gegenteilige Inhalte zu dem 
Antrag nach TOP 14 lit. g. enthält, so dass nur einer der beiden Anträge TOP 14 lit. f. oder TOP 14 lit. g. 
umgesetzt werden kann
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 Stellungnahme des Präsidiums zu dem Antrag von Christoph Burandt, Hans Dürr,  
Andreas Waldner und Monica Wüllner

Der Antrag enthält gute Ideen, aber auch noch viele offenen Fragen zu den beschriebenen Strukturänderungen.  
Eine Satzung sollte sich stetig weiterentwickeln, aber nicht ständig grundsätzliche Änderungen erfahren.  
Eine Wahl ohne Kandidatenbegrenzung kann zu nicht pragmatischen Zuständen im Vorstellungsprozess führen.  
Der Wahlprozess ist zudem kompliziert und nicht eindeutig beschrieben. Durch eine zehnjährige Mindest -
mitgliedschaft wird aus Sicht des Präsidiums eine zu hohe Hürde für ein Vereinsamt beschrieben. Die Auflösung der 
Vereinsbeiratsgruppen, die eine gute Heterogenität (Verein, Sport, Fans, Wirtschaft…) darstellt, halten wir für keine 
gute Lösung.

Wie schon in der Stellungnahme zu Antrag TOP 14 lit. f. beschrieben, haben wir mit dem Vereinsbeirat heute schon 
ein Organ, das unabhängig und weisungsfrei seine Entscheidungen zu den Kandidatenvorschlägen treffen kann.  
Die Zusammenstellung des Vereinsbeirats garantiert eine hohe Breite aus der Mitgliedschaft.

Das Präsidium lehnt den Satzungsänderungs antrag in dieser Form daher ab, unterstützt allerdings,  
dass die Mitgliederversammlung als oberstes Organ hierüber diskutiert und abstimmt.

Das Präsidium empfiehlt, dass die Antragsteller in den inhaltlichen Austausch mit der 
Satzungskommission treten, um gemeinschaftlich einen tragfähigen und belastbaren 
Satzungsänderungsantrag zu entwerfen, der auf der Mitgliederversammlung 2024 abgestimmt wird. 

Wichtig: Zudem weist das Präsidium ausdrücklich darauf hin, dass dieser Antrag gegenteilige Inhalte zu Antrag nach 
TOP 14 lit. f. enthält, so dass nur einer der Anträge TOP 14 lit. f. oder TOP 14 lit. g. umgesetzt werden kann.




